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Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse 
 

Sitzung des Kreisausschusses am 10.11.2008 

 
Am Montag, 10.11.2008 um 15:00 Uhr findet im Großen Sitzungssaal des Landratsam-
tes, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding eine Sitzung des Kreisausschusses statt. 
 

Tagesordnung: 
 
 Öffentliche Sitzung 

 
1. Wohnungsbau- und Grundstückgesellschaft im Landkreis Erding mbH 

Bericht über die Geschäftstätigkeit 
 

2. Fischer`s Kreisaltenheim/Fischer`s Seniorenzentrum 
Feststellung und Entlastung für die Jahresabschlüsse 2001 mit 2007 
 

3. Haushaltswesen 
Feststellung und Entlastung für die Jahresabschlüsse 2005 und 2006 
"DSD Landkreis Erding" 
 

4. Natur- und Landschaftsschutz 
Landschaftsschutzgebietsverordnung "Isental und südliche Quellbäche" 
Antrag des Marktes Isen auf Änderung der Schutzgebietsgrenzen im 
Hauptort Isen 
 

5. Sportbeirat 
Bestellung der stellvertretenden Mitglieder für den Sportbeirat 
 

6. Bekanntgaben und Anfragen 
 

 
Sitzung des Sportbeirates am 12.11.2008 

 
Am Mittwoch, 12.11.2008 um 18:00 Uhr findet im Großen Sitzungssaal des Landratsam-
tes, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding eine Sitzung des Sportbeirates statt. 
 

Tagesordnung: 
 
 Öffentliche Sitzung 

 
1. Jugendsport 

Kreiszuschüsse für investive Sportmaßnahmen 
 

2. Bekanntgaben und Anfragen 
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Bekanntmachungen   
 

Allgemeinverfügung des Amtes für Landwirtschaft 

und Forsten nach § 4 Abs. 5 Düngeverordnung  

 

Allgemeinverfügung nach § 4 Abs. 5 Düngeverordnung 
 

Vollzug der Verordnung über 
die Anwendung von Düngemitteln, 

Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln 
nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen 

(Düngeverordnung – DüV) 
vom 5. März 2007 

 
Das Amt für Landwirtschaft und Forsten Ebersberg – Sachgebiet 2.1 A – Agrarökologie 
und Boden erlässt als zuständige Behörde (Art. 4 ZuVLFG) gemäß § 4 Abs. 5 Satz 2 Dün-
geverordnung folgende 

Anordnung 
 
Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit wesentlichen Gehalten an verfüg-
barem Stickstoff, ausgenommen Festmist ohne Geflügelkot, wird abweichend von § 4 Abs. 
5 Satz 1 Düngeverordnung 
 

auf Grünlandflächen im Landkreis Erding 
 
im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse im Grünland hinsichtlich der Verwertung von 
Nährstoffen aus flüssigen Wirtschaftsdüngern festgelegt auf die Zeit vom  
 

01. Dezember 2008 bis 15. Februar 2009 
 
Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Düngeverordnung unberührt. Dies gilt insbe-
sondere für die Sperrfrist für Ackerflächen vom 01. November bis 31. Januar, sowie das 
Verbot, Düngemittel mit wesentlichen Nährstoffgehalten an Stickstoff und Phosphat auf 
überschwemmten, wassergesättigten, gefrorenen oder durchgängig höher als 5 cm mit 
Schnee bedeckten Boden auszubringen. In der Zeit vom 15. bis 30. November 2008 dür-
fen nicht mehr als 40kg Ammoniumstickstoff oder 80kg Gesamtstickstoff je ha Grünland 
aufgebracht werden. 
 
 
Amt für Landwirtschaft und Forsten 
-Sachgebiet 2.1 A - 
Agrarökologie und Boden 
 
Sieghart, LOI 
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Allgemeinverfügung nach § 4 Abs. 5 Düngeverordnung 
 

Vollzug der Verordnung über 
die Anwendung von Düngemitteln, 

Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln 
nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen 

(Düngeverordnung – DüV) 
vom 5. März 2007 

 
 
Das Amt für Landwirtschaft und Forsten Ebersberg – Sachgebiet 2.1 A – Agrarökologie 
und Boden erlässt als zuständige Behörde (Art. 4 ZuVLFG) gemäß § 4 Abs. 5 Satz 2 Dün-
geverordnung folgende 
 

Anordnung 
 
Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit wesentlichen Gehalten an verfüg-
barem Stickstoff, ausgenommen Festmist ohne Geflügelkot, wird abweichend von § 4 Abs. 
5 Satz 1 Düngeverordnung 
 

auf Grünlandflächen im Landkreis Freising 
 
im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse im Grünland hinsichtlich der Verwertung von 
Nährstoffen aus flüssigen Wirtschaftsdüngern festgelegt auf die Zeit vom  
 

01. Dezember 2008 bis 15. Februar 2009 
 
Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Düngeverordnung unberührt. Dies gilt insbe-
sondere für die Sperrfrist für Ackerflächen vom 01. November bis 31. Januar, sowie das 
Verbot, Düngemittel mit wesentlichen Nährstoffgehalten an Stickstoff und Phosphat auf 
überschwemmten, wassergesättigten, gefrorenen oder durchgängig höher als 5 cm mit 
Schnee bedeckten Boden auszubringen. In der Zeit vom 15. bis 30. November 2008 dür-
fen nicht mehr als 40kg Ammoniumstickstoff oder 80kg Gesamtstickstoff je ha Grünland 
aufgebracht werden. 
 
 
 
Amt für Landwirtschaft und Forsten 
- Sachgebiet 2.1 A - 
Agrarökologie und Boden 
 
 
Ebersberg, den 04.11.2008 
 
 
Sieghart, LOI 
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Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 

ENTSCHÄDIGUNGSSATZUNG 

für den Abwasserzweckverband Erdinger Moos 

 
Der Abwasserzweckverband Erdinger Moos erlässt aufgrund Art. 30 Abs. 2 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Bek. 
vom 20.06.1994 (GVBl. S. 555, BayRS 2020-6-1-1) sowie Art. 20a und Art. 23 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bek. vom 
06.01.1993 (GVBl. S. 65, BayRS 2020-1-1-I) und § 7 Abs. 5 und § 11 Abs. 3 der Ver-
bandssatzung gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 08.10.2008 die fol-
gende 

SATZUNG 
 

§ 1 
Entschädigungsberechtigte 

 
Der Verbandsvorsitzende und die übrigen Mitglieder der Verbandsversammlung werden 
für die Teilnahme an Sitzungen und für die sonstige mit ihrem Amt verbundene Tätigkeit 
nach Maßgabe dieser Satzung entschädigt. 
Entsprechendes gilt für den Stellvertreter, sofern ein Vertretungsfall vorliegt. 
 

§ 2 
Entschädigung und Auslagenersatz der Verbandsräte 

 
(1) Verbandsräte, die gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG kraft Amtes der Ver-

bandsversammlung angehören, erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Ver-
bandsversammlung und ihrer Ausschüsse einen pauschalierten Auslagenersatz in 
Höhe von 15,00 Euro. 

(2) Die Verbandsräte, die nicht gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG kraft Amtes der 
Verbandsversammlung angehören, erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Ver-
bandsversammlung und ihrer Ausschüsse eine Sitzungsgeldpauschale. Die Sitzungs-
geldpauschale wird auf 40,00 Euro festgesetzt. 

 
§ 3 

Entschädigung und Auslagenersatz des 
Verbandsvorsitzenden und seines Stellvertreters 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Pauschal-

entschädigung in Höhe von 1.940,00 Euro. 

Zusätzlich wird neben der vorgenannten monatlichen Pauschalentschädigung im Mo-
nat Dezember eine jährliche Sonderzahlung in Höhe von 1.710,00 Euro festgesetzt. 

Ferner erhält der Verbandsvorsitzende eine monatliche Fahrt- und Reisekostenpau-
schale in Höhe von 150,00 Euro. Damit sind alle Kosten im Zusammenhang mit der 
Verwendung des eigenen PKW sowie Tagegelder für eintägige Dienstreisen abgegol-
ten. 
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(2) Der stellvertretende Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatliche 
Pauschalentschädigung in Höhe von 110,00 Euro. 

Zusätzlich wird neben der vorgenannten Pauschalentschädigung im Monat Dezember 
eine jährliche Sonderzahlung in Höhe von 100,00 Euro festgesetzt. 

Im Falle der Urlaubs- und Krankheitsvertretung erhält der stellvertretende Ver-
bandsvorsitzende ab dem 11. Arbeitstag je Vertretungsfall analog die Entschädigung 
des Verbandsvorsitzenden. 

Ferner erhält der stellvertretende Verbandsvorsitzende eine monatliche Fahrt- und 
Reisekostenpauschale in Höhe von 40,00 Euro. 

 
§ 4 

Auszahlung der Entschädigungen 
 
Die nach Monatsbeträgen bemessenen Pauschalentschädigungen werden monat-
lich im voraus ausgezahlt. Die übrigen Entschädigungen werden nachträglich nach 
Abrechnung gezahlt. 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 11.06.2002 außer Kraft. 
 
Erding, 10.10.2008 
 
Abwasserzweckverband 
     Erdinger Moos 
 
gez. Herbert Knur 
Verbandsvorsitzender 
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Pressemitteilung des Robert Koch-Instituts 

Das Robert Koch-Institut vor Ort: Bundesweite Gesundheitsstudie für 

Erwachsene (DEGS) in Erding  

 

Das Robert Koch-Institut untersucht in einer bundesweiten umfassenden Studie die ge-
sundheitliche Situation der erwachsenen Bevölkerung. Die letzte Studie diese Art war der 
Bundes-Gesundheitssurvey von 1998. In der aktuellen Studie mit dem Titel „Studie zur 
Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ (DEGS) werden zwischen November 2008 und 
Ende 2011 insgesamt 7.500 Erwachsene in 180 Orten befragt und körperlich untersucht. 
Vom 16. bis zum 20. Dezember 2008 kommt das RKI-Team nach Erding. Die Teilnehmer 
wurden über ein statistisches Zufallsverfahren ausgewählt und bekommen in Kürze eine 
Einladung ins Studienzentrum. Jeder Proband „vertritt“ etwa 750 Erdinger. 
Ziel der Studie sind neue Daten zum Gesundheitszustand, zu gesundheitlichen Risiken, 
zum Gesundheitsverhalten und zum persönlichen Lebensumfeld der in Deutschland le-
benden Erwachsenen im Alter von 18 bis über 80 Jahren. Außerdem interessieren sich die 
RKI-Wissenschaftler dafür, in welchem Maße Angebote zur Vorsorge und Früherkennung 
sowie der medizinischen Versorgung angenommen werden. Ein wichtiger Schwerpunkt ist 
auch die Gesundheit der älteren Bevölkerung. Daher werden auch wieder ältere Men-
schen ausdrücklich eingeladen. 
Im Untersuchungszentrum werden die Teilnehmer gebeten, einen Fragebogen zu ge-
sundheitsrelevanten Themen auszufüllen und an einem Interview zur Medikamentenein-
nahme teilzunehmen. Der Arzt fragt sie, ob und welche Krankheiten und gesundheitlichen 
Probleme sie bisher hatten oder gegenwärtig haben. Hinzu kommen verschiedene körper-
liche Untersuchungen: Das RKI-Team ermittelt die Körpergröße und wiegt den Probanden, 
misst Blutdruck und Puls, erfasst die Schilddrüsengröße mit einer Sonographie und führt 
einen Greifkrafttest durch. Bei Personen unter 65 Jahren wird das Programm durch einen 
Belastungstest mit einem Fahrradergometer ergänzt. Personen ab 65 Jahre absolvieren 
verschiedene kurze Tests zur körperlichen Kraft und Beweglichkeit. Zusätzlich werden alle 
Teilnehmer um eine Blut- und Urinprobe gebeten. Die Laborwerte geben z.B. Auskunft 
über die Nährstoffversorgung und allergische Sensibilisierungen sowie über Risikofaktoren 
für Herz-/Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen (z.B. Diabetes).  
Der Vorteil für die Teilnehmer ist, dass sie kostenlos einen Überblick über ihren Gesund-
heitszustand erhalten. Einige Befunde werden ihnen bereits am Ende des Untersuchungs-
termins mitgeteilt, andere folgen nach sorgfältiger Analyse etwa sechs Wochen später mit 
einer Erläuterung für Teilnehmer und Hausarzt.  
Um Aussagen über die gesundheitliche Entwicklung im Lebensverlauf sowie ursächliche 
Zusammenhänge (von beispielsweise Gesundheitsverhalten und Gesundheitszustand) zu 
ermöglichen, werden die Teilnehmer des Bundes-Gesundheitssurveys von 1998 erneut 
eingeladen. Zusätzlich wird die Stichprobe aufgestockt. Zu den 120 Studienorten von 1998 
kommen 60 neue hinzu (darunter Erding). „Die Daten werden für die Entwicklung gezielter 
Vorsorgemaßnahmen und gesundheitspolitische Entscheidungen genutzt“, sagt Bärbel-
Maria Kurth, Studienleiterin und im Robert Koch-Institut und Leiterin der Abteilung Epide-
miologie und Gesundheitsberichterstattung. Weitere Informationen: www.rki.de/degs. 
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Aufruf zur Blutspende 

 

HELFEN AUCH SIE HELFEN - RETTEN AUCH SIE LEBEN - 
SPENDEN AUCH SIE BLUT 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

in den nächsten Tagen führt der Blutspendedienst wieder Blutspendeaktionen im 
 
 

Landkreis Erding,        

in der Zeit vom 04.11.08 bis 11.12.08, 
durch. Die einzelnen Aktionen sind auf der Rückseite abgedruckt. 
 

 

Um eine optimale Versorgung unserer kranken und verletzten Mitmenschen mit Blut zu gewährleisten, sind wir auf  
die Blutspende jedes Einzelnen angewiesen. 
 

Blutübertragungen haben schon Hunderttausenden lebensrettende Hilfe gebracht. 
Bereits morgen kann jeder von uns auf Spender/innenblut angewiesen sein. Man 
wird dann dankbar sein, wenn Blutspenden in ausreichender Zahl zur Verfügung 
stehen. Ihr gespendetes Blut dient den Kranken Ihrer Heimat! 
 

Blut spenden kann jeder Gesunde, 

vom 18. bis zum 68. Lebensjahr ohne Beeinträchtigung der Gesundheit. 
Eine Erst-Spende ist jedoch – gemäß den geltenden rechtlichen Vorgaben –  

nur bis zum 60. Lebensjahr möglich. 
Der Abstand zwischen zwei Spenden muss zwei Monate betragen. 

 

  
Für die unentgeltliche Blutspende erhält jede/r Spender/in neben einem Blutgruppenausweis, in dem die Blutgruppe, die 
Rhesusformel,  u.a.m. eingetragen sind, ein reichhaltiges Lebensmittelpaket oder eine andere Sachentschädigung als 
kleines „Dankeschön“. 
 

Jede Blutspende wird in den Laboratorien des Blutspendedienstes auf verschiedene übertragbare Krankheiten, u.a.  
untersucht. 
 

Dennoch ist es verboten/falsch, (und stellt u.U. eine vorsätzliche gefährliche Körperverletzung dar), z.B. nach Risiko- 
kontakten Blut zu spenden, um zu testen/zu erfahren, ob man sich infiziert hat.  
Zwischen Infektion und labortechnischen Nachweisbarkeit liegt immer ein – von Infektion zu Infektion und von Person zu 
Person unterschiedlicher - Zeitraum, in welchem eine Infektion besteht, aber ein Labornachweis noch nicht möglich ist. 
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Landkreis Erding  
 
 
 
Mittwoch 05.11.08 15.30-19.45 Uhr Dorfen Zentralschule,  
    Josef-Martin-Bauer-Str. 14 
 
Mittwoch 12.11.08 15.30-19.45 Uhr VG Oberding Grund- u. Teilhauptschule 
    Hauptstr. 56 
 
Mittwoch 12.11.08 15.30-19.45 Uhr Isen Grund- u. Hauptschule, Am Bräuan-
ger 1 
 
Mittwoch 19.11.08 15.30-19.45 Uhr Isen Grund- u. Hauptschule, Am Bräuan-
ger 1 
 
Freitag  21.11.08  16.00-19.45 Uhr St. Wolfgang Grundschule, Schulstr. 44  
 
Montag 24.11.08 15.00-19.45 Uhr Erding Grundschule, Ludwig-Simmet-
Anger 1 
 
Dienstag 25.11.08 15.00-19.45 Uhr Erding Grundschule, Ludwig-Simmet-
Anger 1 

 
Freitag 28.11.08 16.00-19.45 Uhr Moosinning Grund- u. Teilhauptschule I 
    Kirchenstr. 13  
 
Montag 01.12.08 15.30-19.45 Uhr VG Wörth- Grund- u. Teilhauptschule 
   Hörlkofen Breitöttinger Str. 5 
 
Dienstag 02.12.08 15.30-19.45 Uhr Wartenberg Volksschule, Zustorfer Str. 1 
 
Donnerstag 04.12.08 15.30-19.45 Uhr Wartenberg Volksschule, Zustorfer Str. 1 
 
Montag 08.12.08 15.00-19.45 Uhr Erding Grundschule Klettham 
    Rupprechtstr. 2 
  
Dienstag 09.12.08 15.00-19.45 Uhr Taufkirchen/V. Grundschule, Am Pfarrweg 3 
 
Mittwoch 10.12.08 15.00-19.45 Uhr Taufkirchen/V. Grundschule, Am Pfarrweg 3 
  
Donnerstag 11.12.08 15.00-19.45 Uhr Erding Grundschule Klettham 
    Rupprechtstr. 2 
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Termine 
 

Abfuhrbezirke und Abfuhrtermine der „Gelben Säcke“ im  

Landkreis Erding für das zweite Halbjahr 2008  

 
 

Abfuhrge-
biet 

Bemerkung Abfuhrtermine 

Berglern  28.07. 25.08. 22.09. 20.10. 17.11. 15.12.  
Bockhorn  16.07. 13.08. 10.09. 08.10. 05.11. 03.12. 31.12. 
Buch am 
Buchrain 

 14.07. 11.08. 08.09. 06.10. 03.11. 01.12. 29.12. 

Dorfen Stadt 
(Aussenbe-
reich West) 

Grenze B 15 07.07. 04.08. 01.09. 29.09. 27.10. 24.11. 20.12. 

Dorfen Stadt 
*      
(Aussenbe-
reich Ost) 

Grenze B 15 08.07. 05.08. 02.09. 30.09. 28.10. 25.11. 22.12. 

Dorfen Stadt 
– Ost ** 

Grenze B 15 09.07. 06.08. 03.09. 01.10. 29.10. 26.11. 23.12. 

Dorfen Stadt 
- West 

Grenze B 15 10.07. 07.08. 04.09. 02.10. 30.10. 27.11. 24.12. 

Eitting  04.07. 01.08. 29.08. 26.09. 24.10. 21.11. 19.12. 
Erding Stadt Gleicher Tag 

wie Restabfall-
tonnen 

14.07. 11.08. 08.09. 06.10. 03.11. 01.12. 29.12. 

Erding Stadt Gleicher Tag 
wie Restabfall-
tonnen 

15.07. 12.08. 09.09. 07.10. 04.11. 02.12. 30.12. 

Erding Stadt Gleicher Tag 
wie Restabfall-
tonnen 

16.07. 13.08. 10.09. 08.10. 05.11. 03.12. 31.12. 

Erding Stadt Gleicher Tag 
wie Restabfall-
tonnen 

17.07. 14.08. 11.09. 09.10. 06.11. 04.12.  

Erding Stadt Gleicher Tag 
wie Restabfall-
tonnen 

18.07. 16.08. 12.09. 10.10. 07.11. 05.12.  

Erding Stadt Nur dort Abho-
lung,  
wo 1,1 
m³Behälter für 
Restabfall ste-
hen 

21.07. 18.08. 15.09. 13.10. 10.11. 08.12.  

Finsing  25.07. 22.08. 19.09. 17.10. 14.11. 12.12.  
Forstern  02.07. 30.07. 27.08. 24.09. 22.10. 19.11. 17.12. 
Fraunberg  02.07. 30.07. 27.08. 24.09. 22.10. 19.11. 17.12. 
Hohenpol-
ding 

 15.07. 12.08. 09.09. 07.10. 04.11. 02.12. 30.12. 



Ausgabe 45 
05.11.2008 

Amtsblatt 
Seite 729  

 
Inning am 
Holz 

 15.07. 12.08. 09.09. 07.10. 04.11. 02.12. 30.12 

Isen  01.07. 29.07. 26.08. 23.09. 21.10. 18.11. 16.12. 
Kirchberg  03.07. 31.07. 28.08. 25.09. 23.10. 20.11. 18.12. 
Langenprei-
sing 

 28.07. 25.08. 22.09. 20.10. 17.11. 15.12.  

Lengdorf  11.07. 08.08. 05.09. 04.10. 31.10. 28.11. 27.12. 
Moosinning  23.07. 20.08. 17.09. 15.10. 12.11. 10.12.  
Neuching  24.07. 21.08. 18.09. 16.10. 13.11. 11.12.  
Oberding  22.07. 19.08. 16.09. 14.10. 11.11. 09.12.  
Ottenhofen  24.07. 21.08. 18.09. 16.10. 13.11. 11.12.  
Pastetten  18.07. 16.08. 12.09. 10.10. 07.11. 05.12.  
Sankt Wolf-
gang 

 28.07. 25.08. 22.09. 20.10. 17.11. 15.12.  

Steinkirchen  03.07. 31.07. 28.08. 25.09. 23.10. 20.11. 18.12. 
Taufkirchen 
(Ort) 

 03.07. 31.07. 28.08. 25.09. 23.10. 20.11. 18.12. 

Taufkirchen 
(Aussenbe-
reich Ost) 

Grenze B 15 04.07. 01.08. 29.08. 26.09. 24.10. 21.11. 19.12. 

Taufkirchen 
(Aussenbe-
reich West) 

Grenze B 15 07.07. 04.08. 01.09. 29.09. 27.10. 24.11. 20.12. 

Walpertskir-
chen 

 14.07. 11.08. 08.09. 06.10. 03.11. 01.12. 29.12. 

Wartenberg  01.07. 29.07. 26.08. 23.09. 21.10. 18.11. 16.12. 
Wörth  17.07. 14.08. 11.09. 09.10. 06.11. 04.12.  

 

* Die Bereitstellung der Gelben Säcke ist für den gesamten Außenbereich Dorfen-Ost an 
diesem Termin (Tiefenbach, Eibach, Hausmehring, usw.). 

** An diesem Termin erfolgt auch noch die Abholung der Gelben Säcke für den Außenbe-
reich Dorfen-Ost, die am Vortag nicht „geschafft“ wurde. 

 
 

 
 

http://www.kms-erding.de/ 
 
 

 
http://www.vhs-erding.de/ 
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Beratung für hör- und sprachauffällige Kinder im 

Gesundheitsamt Erding 

Seit Jahren finden in regelmäßigen Abständen im Gesundheitsamt Erding pädoaudiologi-
sche Sprechstunden statt.  
Die Beratung wird von einer Hörgeschädigtenpädagogin von der Pädagogisch- Audiologi-
schen Beratungsstelle in München durchgeführt. 
Dabei geht es in erster Linie um Abklärung von Hör- und Sprachauffälligkeiten, die zu 
Lernproblemen führen können. 
Ziel der Beratung ist einmal, zu prüfen und näher abzuklären, ob Behandlungsmaßnah-
men, also eine Überweisung an den HNO-Arzt zur Einleitung einer Therapie notwendig 
sind. 
Zum anderen ist sie aber auch eine gezielte heil- und sonderpädagogische Beratung, ins-
besondere zu Fragen der schulischen Eingliederung. Die Früherfassung des hörgestörten 
Kindes ist das entscheidende diagnostische und therapeutische Prinzip der Beratung. 
Leichte Hörstörungen werden nicht selten erst im Kindergartenalter erkannt. 
Wenn ein Kind allerdings nicht richtig hört, lernt es auch nicht richtig sprechen; die geistige 
und soziale Entwicklung ist dadurch ebenfalls eingeschränkt.  
Daher unsere Bitte, „achten Sie auf hör- und sprachauffällige Kinder“. Machen Sie gege-
benenfalls die Eltern auf unsere Sprechtage zur Abklärung des Problems aufmerksam. 
 
An folgenden Tagen gibt es für das Schuljahr 2008/2009 die Beratung für hör- und 
sprachauffällige Kinder im Gesundheitsamt Erding: 
 
Mittwoch, den  03.12.2008 
   28.01.2009 
   04.03.2009 
   01.04.2009 
   20.05.2009 
   01.07.2009 
 
Weitere Informationen gibt es bei der pädagogisch-audiologischen Beratungsstelle Mün-
chen, Telefon 089/741 322 38 oder beim Gesundheitsamt Erding, Telefon 08122/58-1430. 
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Rat und Hilfe 
 

Informationen über das Jugendamt und die Erziehungsberatungsstelle des Land-
kreises Erding gibt es auch im Internet: 

 
http://www.jugendamt-erding.de 

http://www.erziehungsberatung-erding.de 
 

 

 
Ihre Ansprechpartnerin in allen Gleichstellungsfragen  

für Frauen und Männer in Familie, Beruf und Gesellschaft: 
 

Marietta Wolf 
Landratsamt Erding 

 
Tel. 08122 / 58-1429, E-Mail: gleichstellung@lra-ed.de 

 
 

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen 

 
http://www.schwanger-in-erding.de 

E-Mail: schwanger@lra-ed.de 
 

• Beratung in allen die Schwangerschaft betreffenden 
psychosozialen Fragen 

• Schwangerschaftskonfliktberatung nach StGB § 219 
 
Landratsamt Erding   Bajuwarenstr. 3 
Abt. 5 – Gesundheitsamt  85435 Erding 
     Tel. 08122/58-1430 
 

Termine nach Vereinbarung 
 

 
Rat und Hilfe für Frauen in Not 
 
Tel. 08081/1738 
 
Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 
sind rund um die Uhr erreichbar. 
Anrufe werden streng vertraulich behandelt. 
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ganzjährig 
 jeden Freitag von 12.00 bis 16.00 Uhr 

 direkt an der B15 
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Freitags, außer Feiertage, von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
März bis Dezember, 

am Dorfplatz in Moosen. 
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Bauernhausmuseum 
des Landkreises Erding 

Taufkirchener Str. 24 
85435 Erding 

 
 

Öffnungszeiten:  
jährlich geöffnet von  

Ostersonntag bis Ende Oktober 
an allen Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 

von 10.00 bis 17.00 Uhr  
(Einlass bis 16.30 Uhr) 
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Bauernmarkt 
im Bauernhausmuseum 
des Landkreises Erding 

 
 
 

             
 
 

             
 
 

jeden Freitag 
 

(bei Feiertagen bereits am Donnerstag) 
 

13.00 - 18.00 Uhr 
 

(im Winterhalbjahr nur bis 17.00 Uhr) 
 
 
 
Martin Bayerstorfer, Landrat 
 
 


